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enn Sie gerade in den Vorbereitungen 
für eine Nachfolge eines Fachhandels-

geschäftes stecken, möchten wir Ihnen ein 
hilfreiches Buch empfehlen: „Die richtige 
Unternehmernachfolge im Mittelstand“. Der 
leicht verständlich geschriebene Leit-
faden richtet sich an mittelständische 
Unternehmer. Das Autorenteam, beste-
hend aus Experten der renommierten An-
waltskanzlei Fromm in Koblenz, hat dabei 
besonders im Auge, das Familienver- 
mögen zu erhalten. Daran soll der Staat so 
wenig wie möglich teilhaben, und zwar ganz 
legal durch geschickte Gestaltungsformen.
	 	 Entscheidend sind dabei betriebswirt-
schaftliche, rechtliche und steuerliche Ge-
sichtspunkte. Hier hinein spielen Fragen der 
Rechtsform, des Familienrechts, des Erb-
rechts, der Liquidität, der Erbschaftssteuer, 
der Einkommensteuer, der Arten des vorhan-

denen Vermögens, der Körperschaftssteuer bis 
hin zur Organisation. Wichtig ist es, die Fol-
gen von Gesetzesautomatismen zu kennen 
und auf sie aktiv und frühzeitig Einfluss zu 
nehmen.

	 	 Auf alle diese Punkte geht der 
Leitfaden ein und gibt beispielsweise 
auf folgende Fragen konkrete Ant- 
worten: 
•	 Was tun bei familienfremdem Nach-	
	 folger?
•	 Wie bleibt das Geld in der Firma?
•	 Wie vermeidet man einen Liquiditäts-	
	 kollaps, wenn Pflichtteile eingefordert	
	 werden?
•	 Wie beugt man existenzvernichtenden 	
	 Erbengemeinschaften vor?
•	 Wie werden Schwiegerkinder im Sinne des Ver-	
	 mögenserhaltes in die Familie integriert?

•	 Wie formuliert man hieb- und stichfeste 	
	 Familienverträge?
Das Buch hilft bei der qualifizierten Vorbe-
reitung auf das Gespräch mit dem Steuer-, 
Rechts- und Unternehmensberater und bringt 	
statt grauer Theorie Klartext für Unternehmer.	
Der Leitfaden wird durch rund 150 
Zahlenbeispiele und Formulierungs-
hilfen abgerundet. Selbstverständlich 
enthält er die neue Erbschaftsteuer. Er ist für 
E 90.– über www.bbe-media.de erhältlich.
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Buchtipp zur Unter- 
nehmernachfolge  
im Mittelstand

as Problem: Ihr Kunde kauft im großen 
Stil bei Ihnen ein. Den Kaufpreis möchte 

er gerne mit einem Scheck begleichen. Ihre 
Hausbank bestätigt Ihnen auf Nachfrage, 	
der Scheck sei gedeckt. Diese Aussage erweist 
sich später als falsch. Wer trägt nun den 
Schaden?
Die aktuelle Entscheidung: Mit einem 
derartigen Fall hatte sich jetzt das Oberlan-
desgericht Karlsruhe (OLG Karlsruhe, Urteil 
vom 21. Oktober 2008, Az: 17 U 212/07) zu 
befassen. Der Kläger in diesem Verfahren 
wollte seinen Jahreswagen für rund € 42.000,- 
an einen vorgeblichen niederländischen 	
Geschäftsmann verkaufen. Dieser veranlasste 
die Übersendung eines Telefaxes an den Klä-
ger, welches angeblich von einer niederlän-
dischen Bank stammte, die darin bestätigte, 
dass der Käufer einen unwiderruflichen 
Scheck über den Kaufpreis zugunsten des 
Klägers ausgestellt habe. Der entsprechende 
Scheck war in dem Telefax abgebildet und 
eine Rückrufnummer angegeben.

Auf Bitten des Klägers begab sich dessen 
Mutter zur Filiale der später verklagten Haus-
bank des Klägers, um das Schreiben mit dem 
abgebildeten Scheck überprüfen zu lassen. Sie 
legte es am Schalter mit der Bitte um Bestäti-
gung vor, dass der Scheck gedeckt sei und er 
eingelöst werden könne. Die Bankangestellte 
rief daraufhin bei der angegebenen Nummer 
an und eine Frau bestätigte ihr, dass über den 
auf ein gesondertes Konto gebuchten Betrag 
nur noch mit diesem Scheck verfügt werden 
konnte. Diese Information gab die Bank-	
angestellte an die Mutter des Klägers weiter. 
Aufgrund dieser Information händigte der 
Kläger am nächsten Tag dem Abholer gegen 
das Original des angeblichen Schecks den 
Wagen aus.
	 	 Wie sich im Nachgang herausstellte, ver-
fügte der Verkäufer jedoch noch nicht einmal 
über ein Konto bei der niederländischen Bank. 
Auch handelt es sich bei dem übergebenen 
Dokument nicht um einen Scheck, sondern 
lediglich um ein Einzahlungsformular. 

	 	 Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat die 
Hausbank des Klägers verurteilt, diesem den 
Schaden in voller Höhe zu ersetzen. Der Se-
nat ging bei seiner Entscheidung davon aus, 
dass zwischen den Parteien stillschweigend 
ein Beratungsverhältnis zustande gekommen 
sei und es die Bank übernommen habe, die 
vorgebliche Scheckbestätigung auf ihre Echt-
heit und Authentizität zu prüfen. Die Bank 
habe hierbei gewusst, dass es dem Kläger auf 
eine Überprüfung durch eine fachkundige 
Person gerade ankam und es für ihn um eine 
weiterreichende finanzielle Entscheidung 
ging. Die Bankangestellte hätte bei ihrer Prü-
fung größere Sorgfalt walten lassen müssen.
Daher unser dringender Tipp: Bestehen 
Zweifel an der Bonität eines Scheckzahlers, 
ist jedenfalls bei größeren Beträgen dringend 
anzuraten, die eigene Hausbank zu Rate zu 
ziehen. Hierbei empfiehlt es sich, eine dritte 
Person mit der Nachfrage bei der Bank zu 
beauftragen, damit diese für spätere Streitfälle 
gegebenenfalls als Zeuge für die von der Bank 
getroffenen Aussagen zur Verfügung steht.
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PASCHEN Rechtsanwälte: 

Schadensersatz der Bank  
bei geplatztem Scheck 
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